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Der ungestüme Ausbau des Sozialstaates ist in den letzten Jahren ins 
Stocken geraten. Am 8. Dezember 1974 wies der Souverän Initiative 
und Gegenvorschlag für eine Neuordnung der Krankenversicherung 
zurück. Die erste Vorlage zur 9. AHV-Revision erfuhr zunächst eine 
Rückweisung an den Bundesrat; gegen die schliesslich ausgehandelte 
Lösung wurde erstmals seit Bestehen der AHV das Referendum ergrif­
fen. Im Frühjahr 1978 beschloss die vorberatende Kommission des 
Ständerates, bei der betrieblichen Vorsorge die Weichen anders als 
Bundesrat und Nationalrat zu stellen. Die Häufung dieser Komplika­
tionen ist nicht zufällig. Bürger und Politiker sind sich darüber klar 
geworden, dass es nicht im bisherigen Stil weitergehen kann. Die de­
mographischen Veränderungen, die sich am Horizont abzeichnen, ver­
heissen hinsichtlich volkswirtschaftlicher Tragbarkeit bereits für die 
bisher eingegangenen Verpflichtungen wenig Gutes. Die Umverteilung 
zwischen einkommensstärkeren und einkommensschwächeren Schich­
ten lässt sich nicht beliebig steigern; sie stösst an natürliche Grenzen, 
die nicht ohne nachteilige Wirkungen überschritten werden können. 
Dazu kommt die Einsicht, dass vielfach die durch die Sozialversiche­
rung gewährten Ersatzeinkommen — so vor allem im Falle der Alters­
vorsorge, der Unfallversicherung und der Arbeitslosenversicherung — 
den Bezüger fast ebenso gut oder noch besser als den Erwerbstätigen 
stellen. Auch wurde sichtbar, dass sich der schweizerische Sozialstaat 
mit seinen Leistungen (bei eher etwas tiefer liegenden Kosten) durch­
aus mit ausländischen Staaten messen kann, wie das vom Direktor des 
Bundesamtes für Sozialversicherung im nachfolgend abgedruckten Bei­
trag bestätigt wird.
Aus allen diesen Gründen erscheint es richtig, vorerst einmal — abge­
sehen von der Ausfüllung vereinzelter Lücken — den realen Stand zu 
konsolidieren. Dazu besteht um so mehr Anlass, als sich auch auf dem 
Gebiete der Sozialpolitik der Uebergang von rein quantitativen Be­
trachtungsweisen auf qualitative Verbesserungen aufdrängt. Die Frage, 
die am 27. Giessbach-Seminar des Redressement National gestellt wur­
de, die Frage nämlich, ob sich unsere Sozialpolitik an einem Wende­
punkt befinde, muss mithin in einem doppelten Sinne bejaht werden. 
So wie Nationalrat Dr. H. Letsch aus volkswirtschaftlicher und libera­
ler Sicht die Notwendigkeit eines schöpferischen Marschhaltes dar-
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legte, so zeigten Madame Renee Guisan und Dr. Hans Georg Lüchin- 
ger nicht minder überzeugend die Dringlichkeit einer neuen Akzentset­
zung auf: einer verstärkten Beachtung der immateriellen, seelisch-mit­
menschlichen Aspekte. Eine selbstverantwortliche Gesellschaft wird 
deshalb ihr Heil nicht in einer masslosen Steigerung der geldmässigen 
Umverteilung suchen, sondern vielmehr in einer auf menschliche Di­
mensionen ausgerichteten, die persönliche Verantwortung wahrenden 
Sozialarbeit. In diesem Sinne sind wir ganz zweifellos an einem Wen­
depunkt angelangt.



I. Sozialpolitik und Sozialversicherung

1. Verhältnis Sozialpolitik und Sozialversicherung:

2. Grundlage unserer Sozialpolitik:
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Perspektiven der Sozialpolitik in der Schweiz
Adelrich Schuler, Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherung, 
Bern

In einer modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft ist die So­
zialversicherung wesentlicher Bestandteil, wenn nicht Kernstück der 
Sozialpolitik. Die Sozialpolitik weist der Sozialversicherung ihre Auf­
gaben zu und setzt ihr die Ziele. Die Sozialversicherung muss diese 
Ziele mit den ihr gegebenen Methoden und Instrumenten bei möglichst 
günstigem Verhältnis von Aufwand und Wirkung auf die Dauer sicher­
zustellen versuchen.

Unsere Sozialpolitik beruht auf der Einsicht, dass ein moderner Staat 
mit leistungsfähiger Wirtschaft nicht nur demokratischer Rechtsstaat 
mit freiheitlicher Wirtschaft und Gesellschaftsordnung sein soll und 
kann, sondern auch bestrebt sein muss, die allgemeine Wohlfahrt zu 
mehren und das materielle und geistige Wohlbefinden seiner Bürger 
und Einwohner zu fördern. Dabei mag die Frage offen bleiben, ob man 
das als Wohlfahrtsstaat oder als sozialen Rechtsstaat bezeichen will. 
Sofern «Wohlfahrtsstaat» negativ verstanden wird, scheint mir die Um­
schreibung «sozialer Rechtsstaat» zutreffender zu sein.

«Perspektiven der Sozialpolitik» ist ein sehr weitläufiges und viel­
schichtiges Thema, auch bei Beschränkung auf die schweizerische So­
zialpolitik. Daher werde ich mich in erster Linie mit unserer Sozialver­
sicherung und einigen ihrer aktuellen Probleme befassen. Und was die 
«Perspektiven» betrifft, muss ich mich — um der Gefahr zu entgehen, 
dass solche nur allzu gerne in Prognosen umgedeutet werden — mit 
dem Auf zeigen einiger Tendenzen begnügen, welche im Bereiche der 
Sozialpolitik sichtbar sind.



3. Definitionen:
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Unter Sozialpolitik ist die Gesamtheit aller Massnahmen zu verstehen, 
die darauf gerichtet sind, die Stellung gewisser sozialer Gruppen oder 
aller Bürger in Beruf und Gesellschaft zu verbessern und zu sichern. Je 
nach der Trägerschaft kann man die Sozialpolitik in einen staatlichen 
Bereich, in einen betrieblichen Bereich und in die soziale Selbsthilfe 
aufgliedern. Bei der staatlichen Sozialpolitik spielt die Sozialversiche­
rung eine Hauptrolle. Dazu gehören aber auch die Sozialfürsorge, die 
Subventionierung gemeinnütziger Selbsthilfeorganisationen und die 
nicht finanziellen Hilfs- und Förderungsmassnahmen des Staates (z. B. 
berufsorientierte, beschäftigungspolitische Massnahmen).
Zur Sozialversicherung rechnet man alle vom Staat begründeten, un­
terhaltenen oder vorgeschriebenen Pflichtversicherungen, aber auch 
berufliche Versicherungen freiwilliger Art (Pensionskassen) für die 
Gesamtheit oder einzelne soziale Gruppen mit dem Zweck, die Versi­
cherten und ihre Angehörigen gegen die wirtschaftlichen Folgen von 
Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit, Alter oder Tod zu 
schützen. Politische Zielsetzung der Sozialversicherung gemäss neuem 
Verfassungsartikel 34quater ist die möglichst weitgehende Erhaltung 
des früheren Lebensstandards.

Militärversicherung
Krankenversicherung
Unfallversicherung

II. Entstehung und Struktur unserer Sozialversicherung

Unsere Sozialversicherung präsentiert sich nicht als einheitliches und 
geschlossenes System, sondern verrät deutlich die unterschiedlichen 
Baustile der verschiedenen Epochen, in denen ihre Bestandteile ge­
schaffen wurden. So traten auf Bundesebene in Kraft:
1902:
1912:
1918:

Wie dem auch sei, eine soziale Verantwortung des Staates dürfte heute 
unbestritten sein. Die Bejahung dieser Verantwortung ergibt sich aus 
einem zweifachen Konsens:
- einerseits der Erkenntnis, dass es Bereiche gibt, in denen die Ge­

sellschaft den Einzelnen nicht einfach seinem Schicksal überlassen 
darf, sondern ihn bei der Bewältigung der sich stellenden Lebens­
probleme tatkräftig unterstützen muss;

- anderseits der Ueberzeugung, dass Staat und Wirtschaft die gesell­
schaftliche Mitverantwortung gegenüber dem Einzelnen gemeinsam 
wahrzunehmen haben und sich demzufolge in die daraus erwachsen­
den Aufgaben teilen müssen.



1966:

1915/24/77:

III. Aktuelle Probleme einzelner Versicherungszweige
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1948:
1953:
1960: 
1940/53:

gänge zufolge der Rezession (Verlust 
schwächt.

1. AHV/IV
Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts
Bis 1974 stets Rechnungsüberschüsse; seit 1975 Fehlbeträge, weil 
Renten heraufgesetzt, Beiträge des Bundes reduziert und Prämienein­
gänge zufolge der Rezession (Verlust von Arbeitsplätzen) abge-

AHV
Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer 
und Kleinbauern
Invalidenversicherung
Provisorische Regelung Verdienstersatzordnung (LEO) 
Erwerbsersatzordnung für Wehr- und Zivilschutz­
pflichtige (EOG) 
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenversicherung 
Arbeitslosenversicherung (Beiträge des Bundes) 
Gesamtschweizerisches Obligatorium der Arbeits­
losenversicherung

Schon die Reihenfolge der Entstehung der einzelnen Sozialversiche­
rungszweige ist stark beeinflusst durch die jeweiligen politischen, so­
zialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten. Und die gewählten Systeme 
widerspiegeln deutlich den Stand des jeweils an freiwilliger Selbsthilfe 
in den einzelnen Bereichen bereits Vorhandenen.
Unter diesen Umständen sind nicht nur Organisationsform und Dek- 
kungsbereich, sondern auch Leistungs- und Finanzierungssysteme der 
einzelnen Versicherungssparten recht unterschiedlich. Die gewählten 
Lösungen gehen von rein privaten, freiwilligen Selbsthilfeeinrichtungen 
über durch Kantons- oder/und Bundessubventionen geförderte Syste­
me, über teilobligatorische Lösungen (in kantonaler Kompetenz) bis zu 
Vollobligatorien auf Grund von Bundesrecht. Die Organisationsformen 
reichen dementsprechend von zentralistischen Einheitslösungen bis zu 
stark dezentralisierten Systemen.
Dass sich daraus Harmonisierungs- und Koordinationsprobleme zwi­
schen den verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung ergeben, die 
nicht leicht zu lösen sind, versteht sich von selbst. Der Grundsatz, dass 
Bestehendes — wenn es sich auch nur einigermassen bewährt hat — 
erhalten werden soll, ist eine der obersten Maximen auch im Bereiche 
der Sozialversicherung unseres Landes.



Einführung eines flexiblen Rentenalters

Die sogenannten Frauenpostulate

Rentenanpassung für alle oder nur für jene, die es nötig haben?
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Der Versicherungscharakter der AHV — wenn auch stark abgedämpft 
durch Solidaritätskomponenten — muss grundsätzlich erhalten blei­
ben. Daher ist eine Rückkehr zur Fürsorge (anstatt Vorsorge) abzu­
lehnen. Die Relativierung des Rechtsanspruches durch eine wie immer 
geartete Bedürfnisklausel würde zwangsläufig auch die Frage der Pla-

Unter diesem Sammelbegriff wird u. a. folgendes postuliert: Verselb­
ständigung des Rentenanspruchs der Frau; Besserstellung der nicht­
erwerbstätigen und geschiedenen Frauen. Diese Begehren bedeuten für 
die AHV beträchtliche Mehraufwendungen. Einsparungen oder Mehr­
einnahmen im Sektor der versicherten Frauen scheinen darum uner­
lässlich, um nicht eine allgemeine Prämienerhöhung vornehmen zu 
müssen. Wesentliche Einsparungen könnten vor allem durch Gleich­
stellung von Frau und Mann beim Rentenalter erzielt werden.

9. AHV-Revision: finanzielle Konsolidierung durch
- stufenweise Erhöhung der Bundesbeiträge auf die früheren 15 % 

der AHV-Ausgaben;
- höhere Beiträge gewisser Versichertengruppen (Reduktion der Bei­

tragsermässigung für Selbstständigerwerbende von 1,1 auf 0,6 %) 
und Wiedereinführung der Beitragspflicht für erwerbstätige Alters­
rentner;

- Einsparungen auf der Leistungsseite (höheres Frauenalter für Ehe­
paarrenten und Zusatzrenten, Rückgriff auf haftpflichtige Dritte, 
Vermeidung von Ueberentschädigungen).

Damit dürften die Jahresdefizite bei der AHV bis 1981/82 zum Ver­
schwinden gebracht werden können. Langfristig bestehen bleibt aller­
dings das Problem der Ueberalterung respektive seiner Finanzierung.

Heute kennen wir nur die Flexibilität nach oben (65 bis 70 Jahre). 
Nach der Ablehnung der POCH-Initiative (mit starrer Grenze 58/60) 
am 26. Februar 1978 wird flexible Altersgrenze geprüft. Die sich dabei 
stellenden Grundfragen sind: Flexibilität für alle oder nur für beson­
dere Gruppen? Vorverlegung mittels Diskontierung oder Zusatzfinan­
zierung?



2. Obligatorische berufliche Vorsorge (2. Säule)
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fonierung der Beiträge aufwerfen und damit die Finanzierung der 
AHV schwerstens gefährden.

Die Problematik der Kapitalanlagen

Der Strom der Kapitalbildung der 2. Säule ist schon heute beträchtlich. 
Von 54 Mia Franken im Jahre 1975 wird er bis 1978 auf gegen 70 Mia 
Franken ansteigen. Die Einführung des Obligatoriums wird diese Kapi­
talbildung in der Aufbauphase zwangsläufig noch verstärken. Kann für 
alle diese Ersparnisse eine volkswirtschaftlich sinnvolle Anlage gefun­
den werden? Soll und kann für die 2. Säule nach Einführung des Obli­
gatoriums für die Arbeitnehmer noch am Deckungskapitalverfahren 
festgehalten werden?
Es ist ein Charakteristikum des Deckungskapitalverfahrens, dass in der 
Aufbauphase eine intensive Kapitaläufnung erfolgt; nach einer gewis-

Problem der Eintrittsgeneration
Die Leistungen der Eintrittsgeneration, die gemäss Artikel 11 der 
Uebergangsbestimmungen BV höher ausfallen müssen als dies der 
Versicherungsdauer entsprechen würde, machen erhöhte Anstrengun­
gen auf der Finanzierungsseite nötig. Lösungen sind denkbar durch:
- Umlage der zusätzlichen Belastung auf gesamtschweizerischer Ebe­

ne (Pool-System wie Entwurf BVG).
- Umlage der zusätzlichen Belastung auf alle Versicherten der glei­

chen Vorsorgeeinrichtung.
- Vorfinanzierung der zusätzlichen Leistung durch die betroffenen Ar­

beitnehmer und ihre Arbeitgeber (Aequivalenzprinzip gewahrt, aber 
beträchtliche Lasten für ältere Arbeitnehmer und ihre Arbeitgeber).

Die Grundzüge des Entwurfes für ein Bundesgesetz über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG):
- Versicherungspflichtig soll (auf der Basis von 1975 gerechnet) das 

Erwerbseinkommen zwischen 12 000 und 36 000 Franken, im Ma­
ximum also 24 000 Franken (sogenannter koordinierter Lohn) sein.

- Volle Freizügigkeit bei Stellenwechsel: Freizügigkeitsleistung ent­
spricht dem erworbenen Alterskapital.

- Vorgeschriebene Leistungsziele: Altersrente 40 % des durchschnitt­
lichen, koordinierten Lohnes der letzten drei Kalenderjahre (Invali­
denrente 40 %, Witwenrente 20 %, Waisenrente 8 % des koordi­
nierten Lohnes des letzten vollen Erwerbsjahres).
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Kostendämpfung Krankenpflegeversicherung

Dafür sind eine Reihe von Massnahmen vorzusehen: Leistungsbe­
schränkung im Tarifwesen; stärkere Beachtung des Elements der Wirt­
schaftlichkeit bei der ärztlichen Behandlung; vermehrte Anstrengun-

3. Krankenversicherung

Finanzierung der Krankenpflegeversicherung
Eine Teilfinanzierung durch lohnprozentuale Komponenten (gemäss 
Vorschlag der Expertenkommission = 1 %) stösst auf zu grossen Wi­
derstand, so dass davon in der bevorstehenden Teilrevision abgesehen 
werden muss. Die Krankenversicherung soll daher wie bisher durch 
individuelle Beiträge, Kostenbeteiligungen sowie durch Subventionen 
der öffentlichen Hand (Bund 900 Mio Franken) finanziert werden.
Für manche Kreise (insbesondere für Familien und Rentner mit be­
scheidenem Erwerbseinkommen) erreichen die Prämien heute ein fast 
unerträgliches Niveau. Für sie sollen daher die Kantone eine gewisse 
Verbilligung der Versicherung bewerkstelligen. Zugunsten der Fami­
lien denkt man an eine Limitierung der Prämien für die Kinder im Ge­
setz.

sen Zeitspanne verebbt diese, und schliesslich kommt sie mehr oder 
weniger zum Stillstand. Mit einem Anteil von etwa einem Fünftel an 
der gesamtwirtschaftlichen Ersparnisbildung nehmen die beruflichen 
Vorsorgeeinrichtungen schon heute und erst recht in Zukunft eine 
wichtige Position ein (unmittelbar nach den Banken). Eine Ueber- 
schwemmung des festverzinslichen Geld- und Kapitalmarktes ist aber 
dennoch nicht zu erwarten, weil gewisse Kompensationsentwicklungen 
zu erwarten sind (z. B. Ausfall der Ersparnisbildung in fast allen Zwei­
gen der öffentlichen Sozialversicherung und Verringerung der freiwilli­
gen Ersparnisbildung der Bezüger unterer und mittlerer Einkommen).

Andere Probleme

In den letzten Monaten sind noch eine Reihe weiterer Bedenken gegen 
das Obligatorium der beruflichen Vorsorge im allgemeinen und das 
BVG im besonderen laut geworden. Sie betreffen z. B. die Frage der 
wirtschaftlichen Tragbarkeit, die Wahrung der Autonomie der beste­
henden Pensionskassen oder die Frage, ob das BVG nicht den schon 
bisher Versicherten eine übertriebene Solidarität auferlege zugunsten 
der bisher in der beruflichen Vorsorge noch nicht Versicherten. Diese 
Befürchtungen sind meines Erachtens unbegründet oder jedenfalls 
stark übertrieben.
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4. Unfallversicherung

Die laufende Teilrevision bezweckt vor allem die Ausdehnung des 
Obligatoriums auf alle Arbeitnehmer inklusive der Haushaltangestell­
ten und der in der Landwirtschaft tätigen Arbeitnehmer. Hauptdiffe­
renz: Alleinträgerschaft durch die SUVA oder Einbezug der Privatver­
sicherungen als Mitträger des Obligatoriums?

Bezugsgrösse für Taggeld und Rente: 80 % vom Brutto- oder 85 % 
vom Nettolohn?
Das Problem der Bezugsgrösse für die Leistungen stellt sich in allen 
Sozialversicherungszweigen. Im Zusammenhang mit der Revision der 
Unfallversicherung ist postuliert worden, die Leistungen dieser Sozial­
versicherungen künftig nicht mehr in einem Prozentsatz des Brutto­
einkommens, sondern in einem Prozentsatz des Nettolohnes festzule­
gen. Diesem Begehren liegt die Befürchtung zugrunde, dass 80 % des

gen, die Arzneimittelpreise so niedrig als möglich zu halten (preisver­
gleichende Kontrolle der Margen und der Preisrelation zwischen un­
terschiedlichen Packungsgrössen, schärfere Kriterien für die Ueber- 
nahme von neuen Medikamenten in der Spezialitätenliste). Die Erhö­
hung der Kostenbeteiligung soll das Kostenbewusstsein der Versicher­
ten stärken. Der Selbstbehalt soll daher für Erwachsene von heute 10 
auf 20 % heraufgesetzt werden (für Kinder bleibt er bei 10 %) mit 
jährlicher Höchstgrenze (Erwachsene 400 Franken, Kinder 200 Fran­
ken).

Mutterschaftsversicherung
Artikel 34quinquies der Bundesverfassung verpflichtet den Bund, eine 
Mutterschaftsversicherung einzurichten. Bis heute wurden die Pro­
bleme der Mutterschaft im Rahmen der Krankenversicherung zu lösen 
versucht.
Die Stimmen werden immer lauter und zahlreicher, die eine umfassen­
dere Regelung verlangen (Postulat Leuenberger betreffend Versiche­
rung des Erwerbsausfalls bei Schwangeren und Wöchnerinnen; Motion 
der Christlich-demokratischen Fraktion des Nationalrates: Mutter­
schaftsversicherung im Sinne der Europäischen Sozialcharta usw.).
Eine autonome Mutterschaftsversicherung (mit eigener Finanzierung) 
ist nicht kurzfristig zu verwirklichen. Daher wird man im Zuge der 
Teilrevision der Krankenversicherung gewisse sich auf drängende Ver­
besserungen vornehmen müssen (Ausdehnung des Mutterschaftsurlau­
bes von 10 auf 16 Wochen, erhöhtes Taggeld für nichterwerbstätige 
Mütter usw.).



IV. Schlussfolgerungen
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Bruttolohnes in absehbarer Zeit (wenn die Sozialversicherungsprämien 
zunehmen) zu nahe an den Nettolohn zu liegen kommen könnten oder 
sogar darüber. Es kann aber nur generell und erst nach gründlicher 
Abklärung der Vor- und Nachteile einer solchen Umstellung behandelt 
werden, nicht aber bei der Revision der Unfallversicherung.

Unsere Sozialversicherung hat in den letzten 30 Jahren gewaltige Fort­
schritte gemacht. Heute hat sie einen Stand erreicht, der sich durchaus 
sehen lassen darf, auch im Vergleich mit jener in den fortschrittlichen 
ausländischen Staaten. Eine gute Sozialversicherung ist nicht billig. 
Unser Sozialversicherungssystem kostete uns Ende 1977 rund 28 Mia 
Franken oder knapp 19 % des Bruttosozialproduktes. Die Bundes­
republik Deutschland wendete 1977 für ihr Sozialversicherungssystem 
gut 350 Mia DM auf, d. h. fast 30 % des Bruttosozialproduktes, wäh­
rend diese Belastungsquote im europäischen Mittel um die 25 % liegt. 
Diese Aufwendungen für die Sozialversicherung sind eindrücklich und 
setzen eine leistungsfähige Wirtschaft voraus. Anderseits darf man 
nicht nur die Kosten der Sozialversicherung sehen. Sie hat auch pro­
duktiven Charakter: schon rein volkswirtschaftlich, indem ihre Lei­
stungen (Renten, Taggelder, Eingliederungsmassnahmen) Kaufkraft 
schaffen oder einen Beitrag zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit 
darstellen, dann vor allem aber gesellschaftlich, indem sie ein der Pro­
duktivität günstiges Klima schaffen. Der soziale Friede, der die 
Schweiz zu einer Insel der gesellschaftlichen, politischen und wirt­
schaftlichen Stabilität gemacht hat, ist kein Geschenk des Himmels: er 
muss in zähem Ringen um tragbare soziale Lösungen immer wieder 
neu gesichert werden.
Wenn daher heute da und dort von einem Wendepunkt der Sozial­
politik gesprochen wird, so darf dies sicher nicht als Wendepunkt im 
Sinne einer Umkehr und Rückkehr verstanden werden, ja nicht einmal 
als Marschhalt im Sinne eines Stopps. Bei aller Anerkennung des Er­
reichten kann man nämlich nicht sagen, dass wir zuweit gegangen wä­
ren oder dass nun alle Probleme gelöst seien. Es gibt noch Lücken und 
Unebenheiten in unserem Sozialversicherungssystem (2. Säule, Unfall­
versicherung, Kranken- und Mutterschaftsversicherung), die geschlos­
sen respektive ausplaniert werden müssen. Daher kann auch die er­
reichte Belastungsquote nicht als Grenzwert akzeptiert werden. Die 
Entwicklung der Sozialversicherung in der Schweiz kann um so we­
niger als abgeschlossen betrachtet werden, als die Entwicklung auch in 
andern Industriestaaten weitergeht. Eine «Politik des Stillhaltens» 
würde uns im internationalen Vergleich zurückwerfen, was weder 
sachlich gerechtfertigt wäre noch wirtschaftlich notwendig ist.
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Denkbar und in einem gewissen Masse wirtschaftlich sogar wünschbar 
erscheint dagegen angesichts des erreichten Standes der Leistungen 
und Belastungen eine Drosselung des Tempos des weiteren Ausbaues 
der Sozialversicherung mindestens für solange, als sich der wirtschaft­
liche Horizont so verhangen präsentiert. Dabei ist aber zu beachten, 
dass z. B. das Obligatorium der Unfallversicherung und der Kranken­
taggeldversicherung für alle Arbeitnehmer volkswirtschaftlich zu kei­
ner nennenswerten Mehrbelastung führen werden, da sie weitgehend 
nur Ablösung der Arbeitgeberhaftpflicht respektive der Lohnzahlungs­
pflicht im Krankheitsfalle darstellen. Auch die Kosten für eine zeitge­
mässe Revision der Krankenpflegeversicherung und Mutterschafts­
versicherung können volkswirtschaftlich nicht unbedingt als zusätzli­
che Lasten angesprochen werden, da sie ja zum grössten Teil schon 
heute anfallen und beglichen werden müssen. Als grössere Zusatzbe­
lastung aus dem hängigen Programm mag allenfalls das Obligatorium 
der beruflichen Vorsorge für alle Arbeitnehmer angesprochen werden. 
In Anbetracht dessen, was auf diesem Gebiete freiwillig bereits ge­
leistet wird, halten sich aber auch die zusätzlichen Aufwendungen für 
die 2. Säule volkswirtschaftlich gesehen in relativ bescheidenem Rah­
men (höchstens 2 AHV-Lohnprozente respektive 114 % des Brutto­
sozialproduktes) und sind daher zu verkraften, vor allem weil die 
Mehrbelastung ja nicht schlagartig anfällt. Mit einem gewissen Anstei­
gen der Gesamtkosten der Sozialversicherung von heute 19 % auf 
vielleicht 21 % des Bruttosozialproduktes werden wir aber rechnen 
müssen, wenn die hängigen Revisionsprojekte und das Obligatorium 
der beruflichen Vorsorge verwirklicht werden sollen. Womit wir ko­
stenmässig noch immer deutlich unter der mittleren Belastungsquote 
unserer Nachbarn liegen werden, die mit 25 % ihren Höchststand 
auch noch nicht erreicht haben, deren Wachstum sich aber ebenfalls 
verlangsamen dürfte. Als weltoffenes Land mit einer Arbeitsprodukti­
vität, die international anerkannt ist, wird sich die Schweiz auch 
künftig dem internationalen Leistungswettbewerb zu stellen haben 
(und dieser ist mehr oder weniger deutlich auch auf dem Gebiete der 
Sozialversicherungsleistungen wirksam). Anderseits darf angesichts der 
Spitzenstellung der Schweiz punkto Kaufkraft pro Einwohner und dem 
hier erreichten Lebensstandard bei uns der Selbstvorsorge und dem 
Durchhaltevermögen des Einzelnen gegenüber sozialer Unbill vermut­
lich ein etwas grösseres Feld überlassen bleiben als in vergleichbaren 
europäischen Industriestaaten, so dass die Hoffnung berechtigt er­
scheint, die Belastungsquote unseres Sozialversicherungssystems auch 
künftig etwas unter dem europäischen Mittelwert halten zu können. 
Und eine solche Belastungsquote ist zumutbar.
Damit die Belastbarkeitsgrenzen auch in Zukunft nicht überschritten 
werden, muss selbstverständlich jede neue Aufgabe auf dem Gebiete 
der Sozialversicherung sehr genau auf ihre Kostenfolgen untersucht
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werden. Das ist aber auch deshalb unerlässlich, weil es nichts Schlim­
meres gibt für das Vertrauen der Bevölkerung in ein System der sozia­
len Sicherheit, als wenn dieses in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten 
nicht mehr durchgehalten werden kann.
Nichts einzuwenden ist gegen das Bemühen, in der Sozialversicherung 
eine möglichst gute Kostentransparenz zu erreichen. In einer direkten 
Demokratie, wie wir sie haben, darf und muss der Souverän wissen, 
was die Sozialversicherung kostet. Und dass eine gute und umfassende 
Sozialversicherung relativ teuer ist! Wenn allerdings unter dem Stich­
wort Kostentransparenz die Nützlichkeit oder Notwendigkeit der Ar­
beitgeberbeiträge oder der Beiträge der öffentlichen Hand bezweifelt 
oder bestritten wird, so ist man versucht, die plakatierte Begründung 
als zuwenig stichhaltig zu empfinden und nach hintergründigeren Mo­
tiven zu suchen.
Auch die heutige Aufgaben- und Kostenteilung zwischen Bund und 
Kantonen im Sozialversicherungsbereich kann diskutiert werden; denn 
sie entspricht zugegebenermassen nicht in allen Teilen der reinen Lo­
gik. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Aufgaben durch eine 
Neuverteilung zwar vielleicht rationeller bewältigt werden könnten, an 
sich aber nicht kleiner würden, und dass die Kostenteilung zwischen 
Bund und Kantonen im Sozialversicherungsbereich über weite Strek- 
ken eidgenössischen Finanzausgleich darstellt. Einer rationellen Auf­
gabenbewältigung aber steht vielfach nicht nur eine Kompetenzver­
flechtung zwischen Bund und Kantonen im Wege, sondern mindestens 
ebensosehr die Respektierung bestehender Institutionen und Organi­
sationsstrukturen. Die Erfahrungen mit der Arbeitslosenversicherung 
haben deutlich gezeigt, dass vorhandene Einrichtungen bei uns in der 
Regel nur durch Tatsachen «überwunden» werden können, die noch 
härter sind als das vorgegebene Instrumentarium. Ohne das Eintreten 
solch harter Tatsachen hat Bestehendes in der Schweiz, auch wenn es 
nicht in allen Teilen befriedigt, beachtliche politische Ueberlebens- 
chancen.
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Sozialpolitik im liberalen Staat
Nationalrat Prof. Dr. Hans Letsch, Aarau

Einleitung

Das Redressement National hat den Teilnehmern am diesjährigen 
Giessbach-Seminar eine umfassende Dokumentation zum Tagungsthe­
ma zur Verfügung gestellt. Dieses wird zudem in Referaten und Ar­
beitsgruppen unter den verschiedensten Gesichtspunkten behandelt. 
Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich auf die Dokumentation 
und können sich deshalb vor allem im begrifflichen Teil sowie mit Sta­
tistiken Zurückhaltung auferlegen. Im Hinblick auf das Referat von 
Mme Guisan wird hier das Schwergewicht bewusst auf die staatspoliti­
schen und volkswirtschaftlichen Aspekte gelegt. Im Mittelpunkt stehen 
nicht abstrakte Gedanken und Thesen, sondern die schweizerische 
Praxis, ihre Darstellung und kritische Würdigung.

1. Auf gaben der Sozialpolitik

Zu den Aufgaben der Sozialpolitik gehören alle Massnahmen, welche 
die Lebensgrundlagen sozial schwächerer Gesellschaftsgruppen ver­
bessern. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der sozialen Sicherheit. 
Mit einem Netz privater und staatlicher Massnahmen sollen unver­
schuldete Notlagen nach Möglichkeit verhindert oder aber gemildert 
werden. Die wichtigste Komponente der Vorsorge für den Fall des 
Verlustes oder der Minderung des Arbeitseinkommens als Folge von 
Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Alter usw. stellt die Sozialversiche­
rung dar. Diese nimmt eine Zwischenstellung ein zwischen der öffent­
lichen Fürsorge einerseits und der eigentlichen Staatsbürgerversorgung 
anderseits. Von dieser unterscheidet sie sich durch die Verpflichtung 
der Versicherten zu Beitragsleistungen, von jener durch die Gewäh­
rung eines Rechtsanspruchs. Im Gegensatz zur Individualversicherung 
basiert sie indessen auf dem Solidaritätsprinzip zwischen Arm und 
Reich, zwischen Jung und Alt usw.
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Drittens: Freiheit im politischen Bereich heisst Selbstbestimmung. Die­
se ist im kleinen, überschaubaren Raum der Gemeinde und des Kan­
tons am besten gewährleistet. Einheimische Vertrauensleute bilden den 
wirksamsten Schutz vor Macht und Willkür einer fremden, zentralen 
Bürokratie. Diese Grundidee des Föderalismus findet ihren Ausdruck 
in den «vereinigten Völkerschaften der 22 souveränen Kantone» ge­
mäss Artikel 1 BV.

So erweisen sich zusammenfassend Freiheit, Demokratie und Recht als 
tragende Pfeiler unseres Bundesstaates.

Zweitens: Freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt auch politische Ge- 
staltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten voraus. So erklärt sich ne­
ben dem Schutz der Freiheiten jener der «Rechte der Eidgenossen» 
sowie die Forderung nach Rechtsstaatlichkeit im weitesten Sinne.

Erstens: Die entscheidenden Leitideen sind Unabhängigkeit und Frei­
heit. Sie basieren auf der Menschenwürde, erfordern grundsätzlich 
freie Entfaltungsmöglichkeiten, auch im Leistungswettbewerb, und be­
währen sich in der Selbsthilfe, der Eigenverantwortung und der Risiko­
bereitschaft. Recht verstandene Freiheit denkt aber auch an die Men­
schenwürde des Nächsten. Sie spiegelt sich dementsprechend in der 
Toleranz, der Solidarität und damit in der sozialen Verantwortung. So 
gehören Freiheit und «Beförderung der gemeinsamen Wohlfahrt» un­
trennbar zusammen. Ebenso wurzeln die Massnahmen gegen den Frei­
heitsmissbrauch in dieser Leitidee.

a) Wer nach den wichtigsten Merkmalen eines (auch) liberalen Staates 
fragt, darf sich wohl an der heutigen Bundesverfassung der schweizeri­
schen Eidgenossenschaft (BV) orientieren. Nach Artikel 1 BV bilden 
«die durch gegenwärtigen Bund vereinigten Völkerschaften der 22 
souveränen Kantone in ihrer Gesamtheit die schweizerische Eidgenos­
senschaft». Artikel 2 BV umschreibt den Zweck des Bundes wie folgt: 
«Behauptung der Unabhängigkeit des Vaterlandes gegen aussen, 
Handhabung von Ruhe und Ordnung im Innern, Schutz der Freiheit 
und Rechte der Eidgenossen und Beförderung ihrer gemeinsamen 
Wohlfahrt.» Ohne vollständig sein zu wollen, verdienen für die hier im 
Mittelpunkt stehenden Probleme folgende drei Merkmale hervorgeho­
ben zu werden.

b) Da die «Beförderung der gemeinsamen Wohlfahrt» mit zu den 
Aufgaben dieses Staates gehört, gleichzeitig aber eine starke, leistungs­
willige Volkswirtschaft voraussetzt, stellt sich nun sofort die Frage,
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b) Im Bereich der privaten Sozialpolitik, d. h. freiwillig, vor allem 
auch im Rahmen von Gesamtarbeitsverträgen, wurden schrittweise 
beispielsweise die Ferien verlängert und die Arbeitszeit verkürzt, die

a) Die Schweiz hat als Kleinstaat und als Binnenland ohne klassische 
Rohstoffe einen materiellen Wohlstand, einen Lebensstandard erar­
beitet, der nicht bloss im Zeitablauf, sondern auch international be­
trachtet erstaunlich ist. Sie zählt zur Welt-Spitze bezüglich des Brutto­
sozialprodukts pro Kopf der Bevölkerung wie auch der Arbeitnehmer­
einkommen. Man mag diese Kennziffern als bloss quantitativ abtun 
und deren Ermittlung kritisieren. Doch bestätigen andere sogenannte 
Wohlstands-Indikatoren die Entwicklung, so etwa die Zahl der Perso­
nenwagen, Telefonanschlüsse, Fernsehapparate, Aerzte, Krankenbet­
ten pro Einwohner u. a. Dabei zeigt sich übrigens, dass «arme» gegen­
über «reichen» Kantonen aufgeholt haben, das Wohlstandsgefälle also 
gemildert werden konnte.

1. Entwicklungstendenzen

1.1 Imposanter Leistungsnachweis, aber ...
Wer mit offenen Augen die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in 
unserem Land analysiert, wird feststellen dürfen, dass der Sozialen 
Marktwirtschaft — insbesondere in der Nachkriegszeit — ein impo­
santer Leistungsnachweis gelungen ist. Folgende drei Beispiele dienen 
zur Veranschaulichung.

welche Wirtschaftsordnung hiezu am besten tauge. Diese muss auf­
grund der eben genannten Leitideen freiheitlich und sozial zugleich 
sein. Zwischen diesen beiden Anforderungen besteht kein Wider­
spruch. Dass sie sich vertragen und zu einem erfolgreichen System zu­
sammenfügen, beweist die Soziale Marktwirtschaft. Hier hat der Un­
ternehmer das Recht und die Pflicht, die ihm durch die freiheitliche, 
dezentralisierte Wirtschaftsordnung eingeräumten Möglichkeiten best­
möglich zu nützen, allerdings im Rahmen verfassungsmässig definierter 
Schranken und in voller Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern 
und einer weiteren Umwelt. Von diesen Möglichkeiten ist das Gewinn­
streben oft umstritten, aber — nicht zuletzt für eine solide Sozialpolitik 
— unerlässlich. Der Staat seinerseits wird zur Hauptsache Ordnungs­
funktionen wahrnehmen, durch Rahmenbedingungen (einschliesslich 
der erforderlichen Infrastruktur) den fairen Wettbewerb sicherstellen, 
Hilfe zur Selbsthilfe bieten und eben die Voraussetzungen für eine an­
gemessene soziale Sicherheit schaffen.
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1976
41 531

1960
6 748

1970
20 285

Zusammenfassend darf die Schweiz als liberaler Staat auch als sozialer 
Staat qualifiziert werden. So schreibt alt Bundesrat Prof. Dr. H. P. 
Tschudi in der 1976 erschienenen Festgabe für Prof. Sieber: «Sofern 
die Bundesrepublik Deutschland sich als sozialen Rechtsstaat bezeich­
nen kann, darf die Schweiz diese stolze Qualifikation für sich ebenfalls 
in Anspruch nehmen.» Bevor uns die Frage nach dem Preis dieser im-

Die maximalen AHV-Vollrenten haben sich allein seit dem 1. Januar 
1967, also innert gut 10 Jahren, mehr als verdreifacht, nämlich
- von 3520 Fr. auf 12 600 Fr. (einfache Altersrente) bzw.
- von 5632 Fr. auf 18 900 Fr. (Ehepaar-Altersrente)
erhöht und sich damit auch unter Ausschaltung der Teuerung, d. h. 
real, mehr als verdoppelt.

Gesamtausgaben 
davon:
Unterricht/Bildung 
Soziale Wohlfahrt 
Gesundheit

c) Schliesslich war der Staat sozialpolitisch recht aktiv, und zwar an­
gefangen bei finanziell nicht unmittelbar wirksamen gesetzlichen Re­
gelungen im Arbeitsrecht, im Mietrecht u. a. über Subventionen für 
den Wohnungsbau, Altersheime, die Krankenkassen, Stipendien usw. 
bis zum rasanten Ausbau der eigentlichen Sozialversicherung mit der 
AHV als wichtigstem Pfeiler. Ueber die Entwicklung einiger sozial­
politisch besonders aussagekräftiger Aufgabengruppen in den Staats­
rechnungen von Bund, Kantonen und Gemeinden orientiert die fol­
gende Zusammenstellung.

1 159
776
528

3 756
2 553 
1630

8 192
5 679
4 029

707
732
763

Lohnzahlung bei'Krankheit, Unfall, Militärdienst ausgedehnt, betrieb­
liche Alters- und Hinterlassenenversicherungen eingeführt und ausge­
baut, günstige Wohn- und Verpflegungsmöglichkeiten für Mitarbeiter 
sowie Fürsorgeleistungen verschiedenster Art bereitgestellt. Als Bei­
spiel, wie gerade in wirtschaftlich härteren und unsicheren Zeiten die 
Sozialpartnerschaft kein leeres Wort, sondern vorbildliche Tat bedeu­
tet, sei an das neue Friedensabkommen in der Maschinen- und Metall­
industrie erinnert, das am 1. Januar 1979 in Kraft tritt und den Weiter­
ausbau zahlreicher sozialer Errungenschaften bringt.

1976, wenn
1960 = 100
615



1.2 ... zu welchem Preis?

19

a) Zunächst blieben staatspolitische Konsequenzen nicht aus. Klar 
und offen, mit geradezu erschütternder Selbstverständlichkeit hat der 
Bundesrat in seinen Richtlinien zur Regierungspolitik der Legislatur­
periode 1975—1979 diese Wandlungen aufgezeigt und sie gleichzeitig 
zur Richtschnur seines künftigen Handelns erklärt. Anstatt sich auf die 
unsern Staat begründenden, Freiheit und Ordnung bestimmenden fun­
damentalen Normen zu besinnen, geht er nach den Worten seines 
Kanzlers vom «modernen, sozialen Rechts- und Leistungsstaat als po­
litischer Realität» aus. So werden die Richtlinien unter das alles domi­
nierende Motto gestellt: «Realistische Fortentwicklung des sozialen 
Rechtsstaates Schweiz.» Der Bundesrat verschweigt die Konsequenzen 
dieser seiner Grundhaltung nicht. Wörtlich steht im Richtlinien-Be- 
richt: «Der freiheitliche Rechtsstaat fordert die Beschränkung der Ein­
griffe des Staates; der soziale Rechtsstaat verlangt dagegen nach ver­
mehrten und verstärkten Eingriffen. ... Soll der soziale Rechtsstaat 
Schweiz, der sich nicht allein auf die Erhaltung des Bestehenden be­
schränken darf, seine Funktionsfähigkeit behalten, so müssen ihm auch 
mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden.» Im Klartext heisst das

Aber abgesehen von den damit angedeuteten Grenzen des Mythos der 
staatlichen Machbarkeit verdient der Preis Beachtung, den Staat und 
Wirtschaft für die skizzierte Entwicklung zu zahlen hatten.

posanten Entwicklung beschäftigt, sei indessen auch an dieser Stelle 
eine Grenze ganz anderer Art signalisiert, die zwar Gegenstand eines 
besonderen Referates sein wird. Der 1974 verstorbene ETH-Professor 
Dr. Karl Schmid ist in einem seiner Aufsätze der Frage nachgegangen, 
ob sich mit dem gehobenen materiellen Wohlstand und der grösseren 
sozialen Sicherheit auch die Hoffnung erfüllt habe, dass der Mensch 
erst durch Befreiung von Armut sich richtig seiner Würde bewusst 
werde und als Persönlichkeit entfalten, also glücklich und frei fühlen 
könne. Zu diesem Zweck liess er einen 1899 Geborenen als Vision die 
Welt von 1974 schauen. Er schreibt dazu: «Es wäre ihm eine solche 
Schilderung — nicht etwa gesuchter, extremer Dinge, sondern der all­
gemeinen Lebens- und Arbeitsumstände im Jahre 1974 — utopisch 
vorgekommen, unglaubwürdig, märchenhaft. Und er hätte wohl aus­
gerufen: Was für eine bessere, neue Zeit! Was für eine Steigerung der 
Lebensqualität! Was für Möglichkeiten der individuellen Entfaltung 
für alle! Wie wichtig nimmt dieser Staat die Wohlfahrt, die soziale Si­
cherung aller! Wie dankbar, wie glücklich muss dieses Geschlecht von 
1974 sein!» Und Schmid schliesst die vielsagende Frage an, welche 
gleichzeitig die Antwort enthält: «Sind wir glücklich?»
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1965
21,3
31,4
26,5
18,1

1976
31,0
36,0
29,6
21,3

Zunahme in %
+ 46
+ 15
+ 12
+ 18

Schweiz
Bundesrepublik 
USA
Japan

nichts anderes, als dass die sozialen Aufgaben, vermehrte und ver­
stärkte Eingriffe des Staates, unter bewusster Zurückstellung der frei­
heitlichen Zielsetzungen, Priorität haben, und dass zu diesem Zweck 
mehr gesetzgeberische, institutionelle und finanzielle Mittel benötigt 
werden. Diese Fortentwicklungsthese mit der ausdrücklichen Ver­
drängung freiheitlich-föderalistischer Werte durch vermehrte Inter­
vention und Zentralisierung ist seither wohl verbal und vereinzelt et­
was abgeschwächt, jedoch nicht faktisch und total widerrufen worden.

b) Parallel mit der grösser gewordenen Dominanz des Bundes und sei­
nes Apparates sind die Steuer- und Soziallasten im Uebermass ge­
wachsen. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung im internatio­
nalen Vergleich seit 1965. Sie zeigt, dass die Schweiz rasant und ge­
radezu fahrlässig Konkurrenzvorteile im internationalen Wettbewerb 
preisgegeben hat, die ihr bisher noch halfen, gewichtige Nachteile we­
nigstens teilweise zu kompensieren.

Diese Gesamtschau wird noch eindrücklicher, wenn man sich einiger 
Besonderheiten des schweizerischen Steuersystems erinnert, wie sie 
übrigens in der kürzlich erschienenen Publikation des Redressement 
National über «Schweizer Steuern auf gefährlichem Kurs» anschaulich 
und überzeugend dargestellt werden. Nur stichwortartig sei an den 
hohen Anteil der direkten verglichen mit den indirekten Steuern erin­
nert, ferner an die sukzessive Verschärfung der Progression bei gleich­
zeitigen Entlastungen für untere Einkommen, die Doppelbelastung der 
ausgeschütteten Gewinne beim Aktionär und der Gesellschaft, die un­
begrenzten Sozialversicherungsabgaben trotz begrenztem rentenbil­
dendem Einkommen, die extrem hohe Vermögensbelastung u. a. All 
diese Belastungen hat unsere soziale Marktwirtschaft verkraftet. Sie 
hat darüber hinaus — Ausnahmen bestätigen die Regel — in den Jah­
ren der Hochkonjunktur Reserven angelegt, die es ihr ermöglicht ha­
ben, den brüsken Rezessionseinbruch im Jahre 1975 sowie die seit­
herigen Aufwertungsschübe des Schweizer Frankens weitgehend zu 
bewältigen und das System der sozialen Sicherheit nicht nur aufrecht­
zuerhalten, sondern teilweise sogar weiter auszubauen (z. B. Arbeits­
losenversicherung).
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c) Grund zu noch grösserer Besorgnis bietet indessen der Entwurf für 
eine neue Bundesverfassung, den die zuständige Expertenkommission 
im Jahre 1977 verabschiedet hat. Es ist im Rahmen dieses Referates 
nicht möglich, zu einer umfassenden Würdigung anzusetzen. Drei 
Aspekte sollen jedoch stichwortartig beleuchtet werden, nämlich der 
Verlust an liberaler Substanz, der Abbau föderalistischer Grundwerte 
und die noch verschärfte Tendenz zum zentralen Fiskalstaat.

Der Verlust an liberaler Substanz kommt u. a. in der Aushöhlung der 
Eigentumsgarantie zum Ausdruck. Diese ist heute verfassungsmässig 
garantiert, und Ausnahmen bedürfen einer besonderen Verfassungs­
bestimmung. Der neue Entwurf beschränkt sich auf die Gewährlei­
stung im Rahmen der Gesetzgebung. Der Gesetzgeber hat zudem für 
die Erreichung einer ganzen Anzahl eigentumspolitischer Ziele zu sor­
gen. Darunter fallen z. B. die Sorge für eine gerechte Umverteilung des 
Bodenwertzuwachses, die Bekämpfung volkswirtschaftlich oder sozial

b) Diese Aspekte sollten insbesondere auch bei den Diskussionen um 
den Beitritt der Schweiz zur europäischen Sozialcharta vermehrt be­
rücksichtigt werden. Das Postulat von Artikel 12, Absatz 3 beispiels­
weise, wonach sich die Vertragsparteien verpflichten, «das System der 
sozialen Sicherheit fortschreitend auf einen höheren Stand zu bringen», 
ist angesichts der hinter uns liegenden Entwicklung bzw. des heute er­
reichten Standes einerseits und der wirtschaftlichen Zukunftsperspek­
tiven anderseits für die Schweiz nicht annehmbar.

2. Zukunftsperspektiven

a) Vielleicht ist es gerade diese erstaunliche Leistungsfähigkeit der 
Sozialen Marktwirtschaft, die bisher das Verständnis für Grenzen auch 
deren Belastbarkeit vermissen liess und auch heute noch dem Ruf nach 
Fortentwicklung Auftrieb gibt. Dabei wird leicht vergessen, dass selbst 
ein Verzicht auf neue Forderungen höhere Belastungen in den näch­
sten Jahren nicht vermeidet, weil sich bereits eingegangene Verpflich­
tungen erst schrittweise voll auswirken. Das gilt sowohl für Abma­
chungen im Rahmen von Gesamtarbeitsverträgen als auch für staat­
liche Leistungen. So rechnet eine Studie des Instituts für Versiche­
rungswirtschaft an der Hochschule St. Gallen aus dem Jahre 1977 da­
mit, dass die Gesamtbelastung unserer Volkswirtschaft für die soziale 
Sicherheit von 28 % des AHV-pflichtigen Einkommens im Jahre 1975 
auf 32 bis 35 % im Jahre 1980 (je nach den zugrunde gelegten An­
nahmen) und auf 33 bis 37 % im Jahre 1985 steigen wird. Der Trost, 
wir bewegten uns auch so immer noch im Rahmen der «europäischen 
Norm», ist billig, weil gleichzeitig mit diesen Mehrbelastungen beste­
hende und neue Wettbewerbsnachteile unsere Position laufend ver­
schlechtern.
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schädlichen Gewinnstrebens, die Verhütung einer übermässigen 
Konzentration von Vermögen und Grundeigentum usw. Mit Recht 
spricht Prof. Dr. A. Meier-Hayoz in diesem Zusammenhang von einem 
«Nivellierungsauftrag nach dem Rezept: Jedem nach seinen Bedürf­
nissen — nicht mehr jedem nach seinen Fähigkeiten und seinem 
Einsatz! Dem Leistungswilligen ist zu entziehen, was er nicht notwen­
digerweise bedarf; dem Faulpelz ist zuzuweisen, was er gebrauchen 
kann.» In derselben Richtung wirken die vielfältigen Sozialrechte. Je­
dermann soll u. a.
- seinen Unterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedingungen be­

streiten können und vor einem ungerechtfertigten Verlust seines Ar­
beitsplatzes geschützt werden,

- die für seine Existenz unerlässlichen Mittel erhalten,
- eine angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen finden 

können.
Solche Zielvorstellungen wecken Erwartungen und werden früher oder 
später in — unrealistische — Forderungen auf einen Rechtsanspruch 
ausmünden. Der Verfassungsentwurf zögert denn auch nicht, dem 
Staat ein umfassendes wirtschaftspolitisches Instrumentarium zur Ver­
fügung zu stellen, mit dem man offenbar glaubt, alles machen zu kön­
nen. Diesem unbegrenzten Mythos der staatlichen Machbarkeit fällt 
die Handels- und Gewerbefreiheit zum Opfer. Auch Wirtschaftsfreiheit 
gibt es nur noch im Rahmen der Gesetzgebung. Um die ihr gesetzten
- zum Teil überrissenen und utopischen — Ziele zu erreichen, ist alles 
erlaubt: «Der Staat kann wirtschaftlich tätig werden, wo es im öffentli­
chen Interesse liegt.»
Der Abbau föderalistischer Grundwerte fängt an mit der Verankerung 
einer eigentlichen Omnipotenz des Bundes. Im Gegensatz zum heuti­
gen Recht, das den Kantonen überall die Zuständigkeit lässt, wo die 
Verfassung nicht ausdrücklich eine Bundeskompetenz verankert, gibt 
es neu sogenannte Hauptverantwortungsbereiche des Bundes, Haupt­
verantwortungsbereiche der Kantone und übrige Verantwortungsberei­
che. Aber selbst in den Hauptverantwortungsbereichen der Kantone 
masst sich der Bund das Recht an, durch Rahmengesetze Mindest­
anforderungen festzulegen und in Einzelfällen selber Einrichtungen zu 
schaffen. Auch in den übrigen Verantwortungsbereichen sind die Kan­
tone nur dann verantwortlich, wenn Bundesgesetze nichts anderes be­
stimmen. Mit der durchgehenden Delegation von Kompetenzen auf die 
Gesetzesstufe und der Gewährleistung von Rechten und Freiheiten nur 
im Rahmen der Gesetzgebung wird zudem das Ständemehr faktisch 
ausgeschaltet. Ein wichtiger Eckpfeiler der föderalistischen Staats­
struktur ist damit auf kaltem Weg geborsten.
Schliesslich höhlt der Verfassungsentwurf speziell auch die Steuerho­
heit der Kantone aus, indem der Bund eine umfassende Kompetenz zur
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materiellen Steuerharmonisierung — und zwar wiederum durch einfa­
che Gesetzgebung — erhält. Er kann den Kantonen vorschreiben, be­
stimmte Steuern zu erheben, ferner durch Rahmengesetze die Ausge­
staltung der kantonalen Steuern bestimmen sowie Mindestbelastungen 
festlegen. Anstatt den Steuerzahler vor übermässigen Zugriffen zu 
schützen und Schranken aufzubauen, werden noch bestehende Schran­
ken abgerissen.

1. Gefährdete wirtschaftliche Tragfähigkeit

Es ist unverkennbar, dass zwischen Staat und Wirtschaft sowie zwi­
schen Wirtschafts- und Sozialpolitik fruchtbare Wechselwirkungen be­
stehen (können). Ebenso lässt sich aber nicht leugnen, dass alle Lei­
stungen für die soziale Wohlfahrt, seien sie privater Art und freiwillig 
oder in Form gesetzlicher Ansprüche staatlich garantiert, Gewinne 
voraussetzen und durch Steuern oder Abgaben irgendwelcher Art be­
zahlt sein wollen. Sie erfordern eine starke, leistungswillige Volkswirt­
schaft. Trotz den von einzelnen Rufern in der Wüste schon zu Beginn 
der 1970er Jahre erhobenen Mahnungen und trotz der seit einigen 
Jahren deutlich sichtbaren veränderten Verhältnisse steckten und stek- 
ken noch heute Politiker aller Schattierungen den Kopf in den Sand. Sie 
wollen die Veberforderung von Wirtschaft und Staat nicht zur Kenntnis 
nehmen. Einige besonders begabte Oekonomen empfehlen sogar wei­
tere Arbeitszeitverkürzungen, Lohn- bzw. Rentenerhöhungen, (noch) 
höhere Steuern und Aufhebung der Personalplafonierung in den öffent­
lichen Verwaltungen als Mittel der Arbeitsplatzerhaltung bzw. der Sti­
mulierung der Wirtschaft. Alle diese Zauberlehrlinge übersehen gross­
zügig, dass
- vielerorts die Rationalisierungsmöglichkeiten und Reserven, die in 

den letzten Jahren über die Runde halfen, allmählich auslaufen,
- ohne angemessene Preise und Erträge keine Gewinne zu erzielen 

sind,
- Kostensteigerungen, welcher Art sie auch seien, sowie das ungelöste 

Währungsproblem eine Gesundung erschweren oder verunmögli­
chen,

- vorläufig nichts auf eine Verbesserung der Ertragssituation hindeu­
tet, ohne ausreichende Gewinne eine Wiedererstarkung der Wirt­
schaft aber ausbleibt, und schliesslich auch

- ein gesunder Staatshaushalt («le fonctionnement de l’Etat») eine ge­
sunde Volkswirtschaft («le fonctionnement de l’economie») voraus­
setzt, d. h. weder mit immer noch mehr Steuern, noch mit übermäs­
siger Verschuldung erzwungen werden kann.
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b) Die Priorität der wirtschaftlichen Wiedererstarkung bedeutet u. a. 
den vorläufigen Verzicht auf zusätzliche Belastungen der Unterneh­
mungen und des Risikokapitals. Sie ist lebensnotwendig, wenn die pri­
vaten und staatlichen sozialen Errungenschaften durchgehalten und in

Neben den deutlichen Belastungsspuren in unserer Wirtschaft hat die 
sozialpolitische Entwicklung der letzten Jahrzehnte aber auch einige 
weniger klar erkennbare staatspolitische Spuren hinterlassen. Der 
Trend zu schematischen Lösungen lähmt die Eigenverantwortung und 
den Willen zur Selbsthilfe. Er verstösst gegen wichtige liberale Grund­
sätze. Verschiedene Sozialeinrichtungen sind zudem zu eigentlichen 
Machtgiganten, zu Staaten im Staat, geworden; sie drohen in Bürokratie 
zu erstarren und «von Amtes wegen» Freiheiten zu beschneiden. Mit 
der Verdrängung der persönlichen Verantwortung und der privaten 
Initiative werden aber auch nicht materielle Bedürfnisse und der 
Mensch als Persönlichkeit vernachlässigt. Diesen Problemen ist ein 
besonderes Referat gewidmet, das auch in der Diskussion nicht zu kurz 
kommen sollte. Einen eigentlichen Dammbruch, der die Grundpfeiler 
des liberalen Staates unterspülen würde und schliesslich einstürzen 
liesse, brächte die neue Bundesverfassung nach den Vorstellungen der 
vom Vorsteher des Eidgenössischen Justizdepartementes präsidierten 
Expertenkommission.

3. Anforderungen an eine zeitgemässe Sozialpolitik

a) Entgegen dem da und dort vernehmbaren Ruf nach neuen Leitbil­
dern für Staat und Wirtschaft zeigt die Entwicklung, dass sich der libe­
rale Staat mit seiner sozialen Marktwirtschaft bewährt hat und anpas­
sungsfähig ist. Systemveränderer und ein «lärmig-trügerischer Revi­
sionismus», der einfach nach Neuem ruft, ohne zu fragen, ob dieses 
Neue auch besser sei, helfen nicht weiter. Indessen erfordert der hohe 
Preis für den Mythos der staatlichen Machbarkeit einerseits und der 
erst angelaufene wirtschaftliche Strukturwandel anderseits neue Priori­
täten. Um diese zu erkennen und zu definieren, drängt sich ein schöp­
ferischer Marschhalt auch in der Sozialpolitik auf. Es darf also nicht 
einfach darum gehen, nichts mehr zu tun, gewissermassen die Hände in 
den Schoss zu legen, zu meinen, man sei am Ziel, oder auf Wunder zu 
warten. Vielmehr gilt es,
- alles vorzukehren, was den Leistungswillen und die Ertragskraft der 

Wirtschaft stärkt bzw. alles zu lassen, was sie weiter schwächt; und
- im Rahmen dieser übergeordneten Zielsetzung neue Grundsätze für 

die Sozialpolitik zu erarbeiten bzw. durchzusetzen.




